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Betrifft 
Parlamentarische Anfrage 5340/J - Verwaltungsstrafverfahren aufgrund von COVID-19-
MG und EpiG 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Wir nehmen Bezug auf das Schreiben des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, 

Pflege und Konsumentenschutz, Gz 2021-0.140.043, „Parlamentarische Anfrage 5340/J - 

Verwaltungsstrafverfahren aufgrund von COVID-19-MG und EpiG“ und beantworten die 

Anfrage wie folgt: 

 

Vorweg dürfen wir darauf hinweisen, dass die PA 5340/J ähnlich der PA 2506/J vom 

24.06.2020 und PA 4008/J vom 05.11.2020 aufgrund der Formulierung einen 

Interpretationsspielraum offen lässt und dies nur eine eingeschränkte Vergleichbarkeit der 

erhobenen Zahlen zulässt. 

 

Für die geforderte detaillierte Aufschlüsselung wäre es erforderlich gewesen, dass alle 

Bezirksverwaltungsbehörden die geforderten Zahlen händisch, unter Sichtung sämtlicher 

Strafakten im betroffenen Zeitraum, erheben hätten müssen. Aufgrund der erheblichen 

Belastung der NÖ Bezirksverwaltungsbehörden im Rahmen der COVID-19-Pandemie, 

erfolgte die Auswertung zentral durch die Arbeitsgruppe Strafen unter Ausschöpfung der 
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technischen Möglichkeiten, weswegen der gewünschten detaillierten Aufschlüsselung 

nicht entsprochen werden konnte.  

 

Hinweise zur Auswertung: 

 Die Daten zu den Fragenblöcken A9, A10, B8 und B9 wurden durch das LVwG 

Niederösterreich bereitgestellt. 

 Der Abfragezeitraum wurde von 26.09.2020 bis 28.02.2021 gewählt. Die vom 

LVwG Niederösterreich übermittelten Daten umfassen den Zeitraum 26.09.2020 bis 

02.02.2021. 

 Bei den Frageblöcken A1 bis A8, A11, B1 bis B7 und B10 sind keine Zahlen aus 

dem Magistrat Wiener Neustadt enthalten. 

 

Zu den einzelnen Fragen: 

 Eine Aufteilung nach einzelnen Übertretungen, wie zu A1 a-h, A3 a-h, A4 a-h, A5 a-

h, A9 a-h, A10 a, i-viii, A10 b, i-viii, A10 c, i-viii und A11 a-h gewünscht, ist nur bei 

Sichtung aller betroffenen Verwaltungsakte möglich und aufgrund der dafür 

erforderlichen Personalressourcen nicht durchführbar. 

 Zu A2: Es wurde keine Verordnung der Landeshauptfrau im ausgewerteten 

Zeitraum erlassen. 

 Zu A4: Hier sind nur aufrechte rechtskräftige und nicht rechtskräftige Strafen 

angeführt, später aufgehobene Strafen wurden nicht erfasst. 

 Zu A6 bis A8: Organmandate werden von den Bezirksverwaltungsbehörden nicht 

erfasst bzw. sind darüber keine Zahlen bei den NÖ Bezirksverwaltungsbehörden 

verfügbar. 

 Zu A9 und A10: Rechtsmittel gegen Strafbescheide, wie in der PA formuliert, sind 

aus verwaltungsstrafrechtlicher Sicht Einsprüche und Beschwerden. Es wird daher 

davon ausgegangen, dass in der gegenständlichen PA sich diese Punkte auf 

Beschwerden beziehen. 

 Zu A11: Hier sind nicht nur Einstellungen nach Einsprüchen und Beschwerden, 

sondern auch Fälle erfasst, bei denen sofort nach Prüfung der Anzeige eine 

Einstellung erfolgt ist. 

 Zu B2: Jede einlangende Anzeige ist von der Verwaltungsstrafbehörde zu 

behandeln und könnte damit als eingeleitet gewertet werden, die Zahl wäre somit 

ident mit B1. Setzt die PA „eingeleitet“ mit einer Verfolgungshandlung iS § 32 VStG 
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gleich, könnte daraus ein anderes Ergebnis folgen. Diese Auswertung technisch 

nicht möglich. 

 Zu B3: Die Auswertung umfasst rechtskräftige und nicht rechtskräftige Strafen, nicht 

jedoch später aufgehobene Strafen. 

 Zu B8 und B9: s. Anmerkung zu A9 und A10. 

 Zu B10: Dieser Punkt erfasst sowohl Einstellungen nach Einsprüchen und 

Beschwerden als auch Fälle, bei denen sofort nach Prüfung der Anzeige eine 

Einstellung erfolgt ist. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Für die Landeshauptfrau 
 
Ing. P r i e s c h l, LL M. (WU), LL.B.oec 

Abteilungsleiter-Stv. 
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a. gemäß § 8 Abs 1 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (widerrechtliches 
Betreten/Befahren einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsorts oder ein 
Verkehrsmittels, wie es gemäß § 3 untersagt ist)?

b. gemäß § 8 Abs 1 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, wie es gemäß § 4 untersagt ist)?
c. gemäß § 8 Abs 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 3 
festgelegten Bedingungen)?
d. gemäß § 8 Abs 2 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes entgegen den in einer Verordnung gemäß § 4 
festgelegten Bedingungen)?

e. gemäß § 8 Abs 3 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (Zulassen des
widerrechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, dessen Betreten/Befahren 
gemäß einer Verordnung nach § 3 oder § 4 untersagt ist)?
f. gemäß § 8 Abs 4 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (Zulassen des 
widerrechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, entgegen den in einer 
Verordnung gemäß § 3 oder § 4 festgelegten Bedingungen)?
g. gemäß § 8 Abs 5 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (Zuwiderhandeln 
gegen eine Ausgangsregelung nach § 5)?
h. gemäß § 8 Abs 6 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (Zuwiderhandeln 
gegen die Mitwirkungspflichten nach § 9)?

a. gemäß § 8 Abs 1 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (widerrechtliches 
Betreten/Befahren einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsorts oder ein 
Verkehrsmittels, wie es gemäß § 3 untersagt ist)?

b. gemäß § 8 Abs 1 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, der gemäß § 4 untersagt ist)?

PA 5340/J betreffend Verwaltungsstrafverfahren nach COVID-19-MG und 
EpiG

A: Verfahren wegen Zuwiderhandeln gegen das COVID-19-Maßnahmengesetz und der aufgrund dessen 
erlassenen Durchführungsverordnungen geltenden Verbote und Gebote

1. Wie viele Verfahren (angezeigte Personen) wegen Verwaltungsübertretungen wurden seit 26. September 
2020 bis zum Stichtag der Anfragebeantwortung auf Grundlage von Verordnungen des Bundesministers für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

2. Wie viele Verfahren (angezeigte Personen) wegen Verwaltungsübertretungen wurden seit 26. September 
2020 bis zum Stichtag der Anfragebeantwortung auf Grundlage von Verordnungen der Landeshauptleute

2.802

Zeitraum: 26.09.2020 - 28.02.2021 
bzw. 26.09.2020 - 02.02.2021 (Punkte A9, A10, B8 und B9)

In der Auswertung sind bei den Fragen A1-A8, A11, B1-B7 und B10 keine Zahlen für den Magistrat Wiener 
Neustadt enthalten.
Die Punkte A9, A10, B8 und B9 wurden vom LVwG NÖ erhoben, umfassen damit alle BVBs in NÖ.
Anmerkungen und Hinweise zu den einzelnen Fragen: s. Begleitschreiben.

Niederösterreich
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c. gemäß § 8 Abs 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 3 
festgelegten Bedingungen)?
d. gemäß § 8 Abs 2 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 4 
festgelegten Bedingungen)?

e. gemäß § 8 Abs 3 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (Zulassen des 
widerrechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, dessen Betreten/Befahren 
gemäß einer Verordnung nach § 3 oder § 4 untersagt ist)?
f. gemäß § 8 Abs 4 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (Zulassen des 
widerrechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, entgegen den in einer 
Verordnung gemäß § 3 oder § 4 festgelegten Bedingungen)?
g. gemäß § 8 Abs 5 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (Zuwiderhandeln 
gegen eine Ausgangsregelung nach § 5)?
h. gemäß § 8 Abs 6 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (Zuwiderhandeln 
gegen die Mitwirkungspflichten nach § 9)?

a. gemäß § 8 Abs 1 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (widerrechtliches 
Betreten/Befahren einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsorts oder ein 
Verkehrsmittels, wie es gemäß § 3 untersagt ist)?

b. gemäß § 8 Abs 1 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, der gemäß § 4 untersagt ist)?
c. gemäß § 8 Abs 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 3 
festgelegten Bedingungen)?
d. gemäß § 8 Abs 2 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 4 
festgelegten Bedingungen)?

e. gemäß § 8 Abs 3 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (Zulassen des 
widerrechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, dessen Betreten/Befahren 
gemäß einer Verordnung nach § 3 oder § 4 untersagt ist)?
f. gemäß § 8 Abs 4 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (Zulassen des 
widerrechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, entgegen den in einer 
Verordnung gemäß § 3 oder § 4 festgelegten Bedingungen)?
g. gemäß § 8 Abs 5 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (Zuwiderhandeln 
gegen eine Ausgangsregelung nach § 5)?
h. gemäß § 8 Abs 6 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (Zuwiderhandeln 
gegen die Mitwirkungspflichten nach § 9)?

a. gemäß § 8 Abs 1 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsorts oder ein 
Verkehrsmittels gemäß § 3 untersagt ist)?
b. gemäß § 8 Abs 1 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, der gemäß § 4 untersagt ist)?

3. Wie viele Verfahren (angezeigte Personen) wegen Verwaltungsübertretungen wurden seit 26. September 
2020 bis zum Stichtag der Anfragebeantwortung auf Grundlage von Verordnungen der 
Bezirksverwaltungsbehörden

4. Wie viele dieser Verfahren führten zu Verwaltungsstrafen

0

0
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c. gemäß § 8 Abs 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 3 
festgelegten Bedingungen)?
d. gemäß § 8 Abs 2 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 4 
festgelegten Bedingungen)?

e. gemäß § 8 Abs 3 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des widerrechtlichen 
Betretens/Befahrens eines Ortes, dessen Betreten/Befahren gemäß einer 
Verordnung nach § 3 oder § 4 untersagt ist)?
f. gemäß § 8 Abs 4 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des widerrechtlichen 
Betretens/Befahrens eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 3 
oder § 4 festgelegten Bedingungen)?
g. gemäß § 8 Abs 5 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen eine 
Ausgangsregelung nach § 5)?
h. gemäß § 8 Abs 6 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen
die Mitwirkungspflichten nach § 9)?

a. gemäß § 8 Abs 1 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsorts oder ein 
Verkehrsmittels wie es gemäß § 3 untersagt ist)?
b. gemäß § 8 Abs 1 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, der gemäß § 4 untersagt ist)?
c. gemäß § 8 Abs 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 3 
festgelegten Bedingungen)?
d. gemäß § 8 Abs 2 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 4 
festgelegten Bedingungen)?

e. gemäß § 8 Abs 3 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des widerrechtlichen 
Betretens/Befahrens eines Ortes, dessen Betreten/Befahren gemäß einer 
Verordnung nach § 3 oder § 4 untersagt ist)?
f. gemäß § 8 Abs 4 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des widerrechtlichen 
Betretens/Befahrens eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 3 
oder § 4 festgelegten Bedingungen)?
g. gemäß § 8 Abs 5 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen eine 
Ausgangsregelung nach § 5)?
h. gemäß § 8 Abs 6 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen die 
Mitwirkungspflichten nach § 9)?

a. iZh mit § 8 Abs 1 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsorts oder ein 
Verkehrsmittels wie es gemäß § 3 untersagt ist)?
b. iZh mit§ 8 Abs 1 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, der gemäß § 4 untersagt ist)?
c. iZh mit § 8 Abs 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 3 
festgelegten Bedingungen)?

€  367.240,80

6. Wie oft wurden die Verstöße gemäß § 50 VStG (Organstrafverfügung) geahndet

5. Wie hoch war die Gesamtsumme der verhängten Geldstrafen

2.156
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d. iZh mit § 8 Abs 2 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 4 
festgelegten Bedingungen)?

e. iZh mit § 8 Abs 3 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des widerrechtlichen 
Betretens/Befahrens eines Ortes, dessen Betreten/Befahren gemäß einer 
Verordnung nach § 3 oder § 4 untersagt ist)?
f. iZh mit § 8 Abs 4 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des widerrechtlichen 
Betretens/Befahrens eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 3 
oder § 4 festgelegten Bedingungen)?
g. iZh mit § 8 Abs 5 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen eine 
Ausgangsregelung nach § 5)?
h. iZh mit § 8 Abs 6 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen die 
Mitwirkungspflichten nach § 9)?

a. iZh mit § 8 Abs 1 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsorts oder ein 
Verkehrsmittels gemäß § 3 untersagt ist)?
b. iZh mit§ 8 Abs 1 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, der gemäß § 4 untersagt ist)?
c.  iZh mit § 8 Abs 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 3 
festgelegten Bedingungen)?
d. iZh mit § 8 Abs 2 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 4 
festgelegten Bedingungen)?

e. iZh mit § 8 Abs 3 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des widerrechtlichen 
Betretens/Befahrens eines Ortes, dessen Betreten/Befahren gemäß einer 
Verordnung nach § 3 oder § 4 untersagt ist)?
f. iZh mit § 8 Abs 4 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des widerrechtlichen 
Betretens/Befahrens eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 3 
oder § 4 festgelegten Bedingungen)?
g. iZh mit § 8 Abs 5 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen eine 
Ausgangsregelung nach § 5)?
h. iZh mit § 8 Abs 6 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen die 
Mitwirkungspflichten nach § 9)?

a. iZh mit § 8 Abs 1 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsorts oder ein 
Verkehrsmittels wie es gemäß § 3 untersagt ist)?
b. iZh mit§ 8 Abs 1 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, der gemäß § 4 untersagt ist)?
c. iZh mit § 8 Abs 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 3 
festgelegten Bedingungen)?
d. iZh mit § 8 Abs 2 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 4 
festgelegten Bedingungen)?

unbekannt

unbekannt

unbekannt

7. Wie viele Organstrafverfügungen wurden binnen der 14 Tages Frist bezahlt

8. Wie viele Organstrafverfügungen wurden binnen der 14 Tages Frist nicht bezahlt und resultierten in einer 
Anzeige an die Verwaltungsstrafbehörde?
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e. iZh mit § 8 Abs 3 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des widerrechtlichen 
Betretens/Befahrens eines Ortes, dessen Betreten/Befahren gemäß einer 
Verordnung nach § 3 oder § 4 untersagt ist)?
f. iZh mit § 8 Abs 4 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des widerrechtlichen 
Betretens/Befahrens eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 3 
oder § 4 festgelegten Bedingungen)?
g. iZh mit § 8 Abs 5 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen eine 
Ausgangsregelung nach § 5)?
h. iZh mit § 8 Abs 6 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen die 
Mitwirkungspflichten nach § 9)?

a. iZh mit § 8 Abs 1 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsorts oder ein 
Verkehrsmittels wie es gemäß § 3 untersagt ist)?
b. iZh mit§ 8 Abs 1 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, der gemäß § 4 untersagt ist)?
c. iZh mit § 8 Abs 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 3 
festgelegten Bedingungen)?
d. iZh mit § 8 Abs 2 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 4 
festgelegten Bedingungen)?

e. iZh mit § 8 Abs 3 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des widerrechtlichen 
Betretens/Befahrens eines Ortes, dessen Betreten/Befahren gemäß einer 
Verordnung nach § 3 oder § 4 untersagt ist)?
f. iZh mit § 8 Abs 4 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des widerrechtlichen 
Betretens/Befahrens eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 3 
oder § 4 festgelegten Bedingungen)?
g. iZh mit § 8 Abs 5 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen eine 
Ausgangsregelung nach § 5)?
h. iZh mit § 8 Abs 6 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen die 
Mitwirkungspflichten nach § 9)?

a. Aufhebung des Strafbescheids
i. iZh mit § 8 Abs 1 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsorts oder ein 
Verkehrsmittels wie es gemäß § 3 untersagt ist)?
ii.iZh mit§ 8 Abs 1 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, der gemäß § 4 untersagt ist)?
iii.iZh mit § 8 Abs 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 3 
festgelegten Bedingungen)?
iv.iZh mit § 8 Abs 2 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 4 
festgelegten Bedingungen)?

unbekannt

20

9. In wie vielen dieser Verfahren wurde vom Beschuldigten ein Rechtsmittel gegen den Strafbescheid 
erhoben?

10. Wie viele dieser Rechtmittelverfahren führten zu einer
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v.iZh mit § 8 Abs 3 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des widerrechtlichen 
Betretens/Befahrens eines Ortes, dessen Betreten/Befahren gemäß einer 
Verordnung nach § 3 oder § 4 untersagt ist)?
vi.iZh mit § 8 Abs 4 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des widerrechtlichen 
Betretens/Befahrens eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 3 
oder § 4 festgelegten Bedingungen)?
vii.iZh mit § 8 Abs 5 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen eine 
Ausgangsregelung nach § 5)?
viii.iZh mit § 8 Abs 6 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen die 
Mitwirkungspflichten nach § 9)?
b. Abänderung des Strafbescheids
i.iZh mit § 8 Abs 1 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsorts oder ein 
Verkehrsmittels wie es gemäß § 3 untersagt ist)?
ii.iZh mit§ 8 Abs 1 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, der gemäß § 4 untersagt ist)?
iii.iZh mit § 8 Abs 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 3 
festgelegten Bedingungen)?
iv.iZh mit § 8 Abs 2 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 4 
festgelegten Bedingungen)?

v.iZh mit § 8 Abs 3 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des widerrechtlichen 
Betretens/Befahrens eines Ortes, dessen Betreten/Befahren gemäß einer 
Verordnung nach § 3 oder § 4 untersagt ist)?
vi.iZh mit § 8 Abs 4 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des widerrechtlichen 
Betretens/Befahrens eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 3 
oder § 4 festgelegten Bedingungen)?
vii.iZh mit § 8 Abs 5 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen eine 
Ausgangsregelung nach § 5)?
viii.iZh mit § 8 Abs 6 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen die 
Mitwirkungspflichten nach § 9)?
c. Korrektur der Strafhöhe
i. iZh mit § 8 Abs 1 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsorts oder ein 
Verkehrsmittels gemäß § 3 untersagt ist)?
ii. iZh mit§ 8 Abs 1 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, der gemäß § 4 untersagt ist)?
iii. iZh mit § 8 Abs 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 3 
festgelegten Bedingungen)?
iv. iZh mit § 8 Abs 2 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 4 
festgelegten Bedingungen)?

v. iZh mit § 8 Abs 3 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des widerrechtlichen 
Betretens/Befahrens eines Ortes, dessen Betreten/Befahren gemäß einer 
Verordnung nach § 3 oder § 4 untersagt ist)?

1 Aussetzung

1 Zurückweisung

1 Abweisung

10 Statt- bzw. 
Teilstattgebungen

7 noch anhängig
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vi. iZh mit § 8 Abs 4 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des 
widerrechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, entgegen den in einer 
Verordnung gemäß § 3 oder § 4 festgelegten Bedingungen)?
vii. iZh mit § 8 Abs 5 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen eine 
Ausgangsregelung nach § 5)? 
viii. iZh mit § 8 Abs 6 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen die 
Mitwirkungspflichten nach § 9)?

a. iZh mit § 8 Abs 1 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsorts oder ein 
Verkehrsmittels wie es gemäß § 3 untersagt ist)?
b. iZh mit § 8 Abs 1 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, der gemäß § 4 untersagt ist)?
c. iZh mit § 8 Abs 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 3 
festgelegten Bedingungen)?
d. iZh mit § 8 Abs 2 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 4 
festgelegten Bedingungen)?

e. iZh mit § 8 Abs 3 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des widerrechtlichen 
Betretens/Befahrens eines Ortes, dessen Betreten/Befahren gemäß einer 
Verordnung nach § 3 oder § 4 untersagt ist)?
f. iZh mit § 8 Abs 4 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des widerrechtlichen 
Betretens/Befahrens eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung gemäß § 3 
oder § 4 festgelegten Bedingungen)?
g. iZh mit § 8 Abs 5 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen eine 
Ausgangsregelung nach § 5)?
h. iZh mit § 8 Abs 6 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen die 
Mitwirkungspflichten nach § 9)?

1. Wie viele Anzeigen (angezeigte Personen) wegen Verwaltungsübertretungen 
wurden seit 26. September 2020 bis zum Stichtag der Anfragebeantwortung auf 
Grundlage von § 40 EpidemieG erstattet?

1.317

2. Wie viele Verfahren wegen Verwaltungsübertretungen wurden seit 26. 
September 2020 bis zum Stichtag der Anfragebeantwortung auf Grundlage von § 
40 EpidemieG eingeleitet?
3. Wie viele dieser Verfahren auf Grundlage von § 40 EpidemieG führten zu 
Verwaltungsstrafen 609

4. Wie hoch war die Gesamtsumme der auf Grundlage von § 40 EpidemieG 
verhängten Geldstrafen €  87.400

5. Bei wie vielen dieser Verfahren auf Grundlage von § 40 EpidemieG wurde 
nach § 50 VStG (Organstrafverfügung) vorgegangen unbekannt

6. Wie viele Organstrafverfügungen wurden binnen der 14 Tages Frist bezahlt? unbekannt

419

11. In wie vielen dieser Verfahren gem § 3 Abs 1 COVID-19-Maßnahmengesetz wurde von der zuständigen 
Behörde das Verfahren eingestellt?

B: Verfahren wegen Zuwiderhandeln gegen durch das EpidemieG und der aufgrund dessen erlassenen 
Durchführungsverordnungen geltenden Verbote und Gebote:
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7. Wie viele Organstrafverfügungen wurden binnen der 14 Tages Frist nicht 
bezahlt und resultierten in einer Anzeige an die Verwaltungsstrafbehörde?

unbekannt

8. In wie vielen dieser Verfahren auf Grundlage von § 40 EpidemieG wurde vom 
Beschuldigten ein Rechtsmittel gegen den Strafbescheid erhoben?

25

a. Aufhebung des Strafbescheids?

b. Abänderung des Strafbescheids?

c. Korrektur der Strafhöhe?
10. In wie vielen dieser Verfahren auf Grundlage von § 40 EpidemieG wurde von 
der zuständigen Behörde das Verfahren eingestellt? 435

1 Einstellung
1 Zurückweisung

1 Abweisung
6 Stattgebungen bzw. 

Teilstattgebungen

16 noch anhängig

9. Wie viele dieser Rechtsmittelverfahren führten zu einer:
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